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M I T T E I L U N G E N
für Kunden und Interessenten der

O.Univ.Prof. Dr. Werner Pfannhauser KG

BEGUTACHTUNG VON LEBENSMITTELN– INFORMATIONSVERMITTLUNG- BERATUNG

AUSGABE September 2011
Büro Wien : A - 1180 Wien, Kreuzgasse 79

Ruf: +43 1 4703586; Fax: +43 1 470 29 99

Mobil : 0664 / 14 0 15 43 – 24 Stunden - Dienst
Büro Graz : A – 8074 Grambach, Parkring 1 Erdgeschoß

e-Post : werner.pfannhauser@tugraz.at, kanzlei-kg@pfannhauser.at; office@pfannhauser.at
UID: ATU60749934 Firmenbuch Nr. 169652p

Internetz – Leitseite : www.pfannhauser.at
Konservierung von Nahrungsergänzungsmitteln
Die Verwendung von Zusatzstoffen wird in der Verordnung über andere Zusatzstoffe als Farbstoffe und Süßungsmittel Nr.383/1998 idF. 157/2011 geregelt. Ein häufiges Problem stellen dabei die Konservierungsmittel in Nahrungsergänzungsmitteln dar. Der Einsatz nicht erlaubter Zusatzstoffe führt oftmals zur Beanstandung durch die Behörde.

Es sei daher darauf hin gewiesen, dass Konservierungsmittel wie  Sorbinsäure (E 200), und deren Salze (Kaliumsorbat E 202, Calciumsorbat E 203), Benzoesäure (E 210) und deren Salze (Natriumbenzoat E 211, Kaliumbenzoat E 212, Calciumbenzoat E 213) sowie die Gruppe der PHB-Ester (Ethyl-p-Hydroxybenzoat E 214, Natriummethyl-p-hydroxybenzoat E 215, Methyl-p-hydroxbenzoat E 218, Natriummethyl-p-hydroxybenzoat E 219) für Nahrungsergänzungsmittel erlaubt sind.

· In FLÜSSIGEN NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL dürfen Sorbinsäure und Benzoesäure und ihre Salze in einer Gesamtkonzentration von maximal 2000mg/l eingesetzt werden. Alternativ dürfen auch Sorbinsäure, Benzoesäure und ihre Salze und PHB-Ester in einer Gesamtkonzentration von maximal 2000mg/l verwendet werden

· In FESTEN NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTELN dürfen Sorbinsäure und Benzoesäure und ihre Salze in einer Gesamtkonzentration von maximal 1000mg/kg verzehrsfertigem Erzeugnis  eingesetzt werden. Dies gilt für jene NEM in trockener Form, die Zubereitungen von Vitamin A oder eine Kombination von Vitamin A und D enthalten.

VORANKÜNDIGUNG für Steiermark und Kärnten
SEMINAR

LEBENSMITTELKENNZEICHNUNG –

was ist wichtig zu wissen ?
Termin :  Freitag, 11. November 2011, 13:00  - 17:30 Uhr

Ort :        Seminarraum Restaurant Rossi, 8074 Grambach bei Graz

Information und Anmeldung : www.pfannhauser.at unter Veranstaltungen
Dürfen alkoholische Getränke als „bekömmlich“ oder / und „wohltuend“ ausgelobt werden ?

Nach Art 4 (3) der Verordnung (EU) 1924/2006 dürfen Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent keine gesundheitsbezogenen Angaben tragen.

Bei Getränken mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent

sind nur nährwertbezogene Angaben zulässig, die sich auf einen geringen Alkoholgehalt oder eine Reduzierung des Alkoholgehalts oder eine Reduzierung des Brennwerts beziehen.

Ich halte es für zulässige Auslobungen, wie  „wohltuend“ und / oder „bekömmlich“ zu tätigen, da es sich meiner Ansicht nach um allgemeine Wohlfühlaussagen und keine ausdrücklich gesundheitsbezogene Angaben handelt.
Es sei aber darauf hingewiesen, daß diese Auslobungen vom deutschen BGH dem EuGH zur Prüfung, ob es sich dabei um gesundheitsbezogene Aussagen handelt, übergeben wurde.

Eine Stellungnahme des EuGH steht noch aus.

Aussagen über Entwicklung und Gesundheit von Kindern („Kinderclaims“)

sind den gesundheitsbezogenen Angaben i.S. der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 gleichgestellt.

Sie sind grundsätzlich verboten, außer sie sind von der EFSA zugelassen (Art 14ff). 

Für Angaben über Entwicklung und Gesundheit von Kindern ist daher eine begründete, wissenschaftlich untermauerte Einzelzulassung nach den Art 15 bis 17 der Verordnung erforderlich.

Mangels Definition bleibt offen, ab welcher Altersgruppe es sich bei der Zielgruppe um „Kinder“ gemäß Art 14 Abs 1 handelt. 
Weiters ist unklar, ob die Wortfolge „Kinder“, „Entwicklung“ und „Gesundheit“ in der Angabe ausdrücklich vorkommen muss, oder ob schon eine bloße kindergerechte Aufmachung ein Produkt zu einem „Kinderprodukt“ und dafür verwendete Gesundheitsangaben zu „Kinderclaims“ macht. 
Ohne Zweifel ist die ausdrücklicher Nennung des Wortes „Kind“ im Zusammenhang mit „Entwicklung“ und „Gesundheit“ eine zulassungsbedürftige Angabe vorliegt (vgl.

Orientierungserlass des BMGFJ – BMGFJ - GZ. 75100/0018-IV/B/7/2007).
Es ist daher empfehlenswert genau zu prüfen, ob ein langwieriges Zulassungsverfahren in Kauf genommen werden kann oder es günstiger ist „Kinderclaims“ nicht zu tätigen.

„Glutenfrei“
Die Auslobung bedeutet unter 20 Gluten mg/kg. Dieser Grenzwert wird durch die analytischen Nachweisgrenze bestimmt.
Dieser Grenzwert wird auch von der Codex Alimentarius Kommission (CAC) und auch der US - Food and Drug Administration (FDA) angeführt.
Unklar ist nach wie vor, ob dieser Grenzwert auch für Zöliakiepatienten ausreicht.
Auch wir müssen gestiegenen Kosten Rechnung tragen und unsere Preise ab 9/2011 anpassen.
Die aktualisierte Preisliste finden Sie unter www.pfannhauser.at unter „Preisliste“
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